
1I-1716 der Beilagen·zu den stenographischen Protokollen. des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungs~eriode 

12.7·19~8 

762/A.B. 

zu. 809/J 
An frage b e antw 0 r tun g 

des Bundesministers für ,Handel,. Gewerbe. und. Industrie .. M. i t t e r e r 

auf die . Anfra'ge . der .Abgeordneten G rat z und Genossen, 

betreffend . Ärztefahrzeuge . im Einsatz. 

-.-.-.-.-.-.-
Auf die ,Anfrage, ,welche, die :Abgeordneten :Gratz. und .Genossen. in. der 

Sitzung.des.Nationalrates,vom:26.:Juni:1968.betreffend Ärztefahrzeuge im 

Einsa.tz.an.mich.gerichtet,haben,:beehre:ich,mich.folgendesmitzuteilen: 

Gemäß§ 20.Abs.,5 KFG.~1967:dürfen:Scheinwerfer.und.Leuchten mit 

blauem Licht oderblauem,Drehlicht:u.a. nur für Fahrzeuge bewilligt werden, 

die ausschließlich.oder,vorwiegend:zur,Verwendungfür.den Rettungsdienst 

pestimmt.sind. 

Gemäß§.22.Abs •. 4 KFG.,1967: darf: die ,Bewilligung:zum.Anbringen von Vor­

richtungen.zum.Abgeben:von=Warnzeichen,mit,aufeinanderfolgenden,.verschieden 

hohen .Tönen u.a.· nur· für : Fahrzeuge ,erteilt ,werden,: die .aussc.hließlich oder 

vorwiegend .zur .Verwendung, für·, den ,Rettungsdienst~ bes.timmt. sind •. Als 

"Rettungsdienst". i.S •.. der: erwähnten: Vorschriften, haben .nur Ins.ti.tutionen zu 

gelten, die.besonders.gebaute:und,ausgerüstete,Fahrzeuge.für.die Beförderung 

von Personen . in .le bensbedro.hendem, Zustand: zum: Ort. der. ärztlichen Versorgung 

ständig :aufAbruf. bereit ,hal ten.; Ein iFahrzeug:' darf . daher nicht. nur. deshalb 

als "Fahrzeug.des.Rettungsdienstes"=angesehen:werden, .weil.der Zulassungs­

besi.tzer.zum.Krankentrisport,berechtigt:oder:ein.Arzt ist. 

Die.kraftfahrredhtlichen,<Vorschriften~lassen:demnach.eine.Ausstattung 

ärztlic.her Kraftfahrzeuge ~mi t: Blaulicht: und 0 Tonfolgehorn . nicht zu. 

Nichtsdestoweniger"hat,das,Bundesministerium für.Handel, Gewerbe und 

Indus.trie unter. dem ,Gesic:hts.punkt, einer, allfälligen künftigen Rech1metzung 

schon vor.längerer.Zeit ,die. in.der:Anfrage.aufgeworfene Anregung auch einer 

sachlichen Prüfung.unterzogen.und.hiezu.dieÄußerungen der daran interes­

siertenStellen.eingeholt.:Diese.Untersuchung.hat die Untunlichkeit einer 

Ausstattung.ärztlicher.Fahrzeuge,mit.Blaulicht.und Tonfolgehorn ergeben. 

1) Blaulicht .. und. Tonfolgehorn verwendende Lenker von Einsatzfahrzeugen 

haben gemäß §.19 Abs. 2 StVO. immer den Vorrangj sie sind an Verkehrsverbote 

und Verkehrsbeschränkungen nicht gebunden. Trotz dieser Vorrechte dürfen 

die Lenker solcher Fahrzeu,ge Personen nicht gefährden und Sachen nicht be­

schädigen. Die Benützung'von Blaulicht und Tonfolgehorn setzt daher ein 
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besonderes-Fahrkönneh'voraus,und·schützt nicht vor·zivili"E!chtlicher.HaftUng 

und stra~rechtlicher·Verantworturtg.,Die V~rwendtin~'dieäaP~EifitibhtUti~~B. 

könnte,-sich -demnach, für: den ,Arzt, selbst, nachte,ilig; auswii'k.~ri. "Däs.~undes­

ministerium ·fürAsoziale~ Verwaltung, hat, deshalb, zum :(legenst\ande·~~audL die Auf­

fassung .vert:r-eten., daß \ das, Interesse: an, einer, raschen: Versoi'g1.i'llg.einäs 

K:r-ankenoder.eines,VerletztertdUrch den,Arzt,keinesfaiis.die.Gefährdutigdes 

Lebens.oder.der,Gesundheit:anderer:Verkehrsteilnehmer,.hicht.zuletzt atl6h 
des-~tzes. selber" rElcht·fentigen .kann .. "Auch, das .Amt. der .Wieher. Land.esre 4io 

gierung .. sieh± .ke·ine • Möglichk!eit • einer .Statuierungovoh .Erle,ic,h,ter.tingtHi. fÜr 

Ärzte.- da.es!sonst~leicht~dazu'korilrilen:könnet,daß~\uril-einefu.MeftädheW f~s8ber 

ärztl·iche. Hilfe • zukommen ,zU lassen, ~ eine ,Mehrzahl ,anderer. zU J~(ni~den k6iiirrit • 

. .. 2) . Gemäß . §. 26 ,Abs .. , 1 ,StWO.> dürfen ,BlaUlichb und. Tdrifo.lgehorn. riur 
bei-.Ge.fahr. im .Verzug, ~ z. B ,11 auf .F'ahrten, zum. oder: vorn, Ort. der. dringenden 

Hilfeleistungrverwendet,werden.,Im,Falle:der,Ausstattung.ät.ztiicller Fahr. 

zeuge mit. den. erwähnten, Vorric.htungen, fände; diese ,Bestimmung.audh für die 

Lenker_dieser.Fahrzeuge,Anwendung •• Das,Bundesrninisteritirn.für.Handel. Ge .. 

werbe ·und.lndus.trie ' teilt. die, Befürchtung! des ~Amtes. der ,Wiener.La.ndesreo. . 

gierung, .. daß, eine. Überwachung, ~ ob ,ta ts:ächlich 1 ein ·,Fall . besondere:' Dringlich­

kei t vorliegt,t nicht ~ möglich ,wäre,. ~ Die ,Befürchtung, der. ;'mißbräüdhlißHen 

Verwendung.der ,ierwähnten ~WaI'neinrichtungen: ;ist ~ schort.deshalb .nicht unbe;.. 

gründe.t,. weil. bel~annt ~ ist, \ daß. auch die .Möglichkeit. des .privilegierten .. 
. Haltens und Park~~s'nach § 24_Abs.5 .stVO .. durch Ärzte zuweiien lilißbrä:udhlich 

in,Ans.pruch,genommen.wird •. (In .Wien wurden im Jahre 1961 deswegen 17 An ... 

zeigen. erstattet.) 

-3) . Geh t . man, von der, Annahme· aus, - daß. nur, die. Kraft fa:ht'zeug'e der 
nieder.gelassenen~praktischen,Ärzte.fÜr eine,Ausstattung.tn:i..t Blaulicht und 

Tonfolgehorn. in .Betracht ,kämen" so· ergäbe sich .allein. in JlHeft eine' ZUnahme 

der. Zahl (so. ausgestat:teter.Fahrzeuge, um ,etwa ~ 1,.200. (im .ganZ:e·n Bundesg~­

biet um .etwa. 4,e500.) •• Dadurch ,würde: der :Wert! die·ser,Aussta.ttung an: sio]1: 

wesent.lich :herabgem-indert ,werden., Dazu ,kommt., daß: dieVerwe'ndüngund Be..:. 
achtung 'von:: Blaulicht ,und ,Tonfolgehorn,auf;das ~Verkehrsgesohehe'n inSOfern 

von Bedeutung -ist, - als: damit, eine: ge'wisse ,Aussetzung. der sonst gaTtenden 

I. Fahrregeln _ verbunden. ist •. Die daraus. entstehende Beeinträchtigung.' d'~cr' Ver­

kehrssicherheit steigt mit der Anzahl so ausgestatteter KrattfahrzeUg~und 

mit der sich daraus ergebenden Häufigkeit der Verwendung dieser Signale • 

. -~- .. -.-.-.-.-.-.-
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